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GRÜNDUNG EINES NEUEN LIECHTENSTEINER VEREINS im DER

SCHWEIZ

Zu der am 11. Mai 1979 in Pratteln stattgefundenen Gründung
des LIECHTENSTEINER-VEREINS REGION NORDWESTSCHWEIZ sandten
wir unsere herzlichsten Grüsse. In ihrem Dankesbrief schreibt
uns die gewählte Präsidentin dieses Vfereins, Frau Irma
Grieder-Oehri aus Gelterkinden:
" Die ca. 50 Teilnehmer der Gründungsversammlung haben Ihren
Brief mit Applaus verdankt.
Der Verein fördert die gesellschaftlichen und freundnachbarlichen

Kontakte der Liechtensteiner in der Region Nordwestschweiz.

Zu diesem Zweck sind pro Jahr 3-4 Treffen vorgesehen.

Mitglieder des Vereins können Liechtensteiner, ehemalige

Liechtensteiner sowie deren Ehegatten und Kinder werden.
Andere Personen können dem Verein als Gönner beitreten.
Wir hoffen, bei passender Gelegenheit weitere Kontakte zu
Ihrem Verein pflegen zu können und wir wünschen allen
Schweizerinnen und Schweizern in unserer Heimat alles Gute."

MILITÄRDIENST OHNE WAFFE

Vor einer Neuregelung
Der Bundesrat und das Militärdepartement sind sich gewisser
Unzulänglichkeiten der heute geltenden Regelung des unbewaffneten

Militärdienstes bewusst. Eine Neuordnung wird deshalb
gegenwärtig vorbereitet. Die Landesregierung möchte sich
jedoch für die weitere Bearbeitung eine gewisse Freiheit
vorbehalten und beantragt dem Parlament, zwei diesbezügliche
Motionen der sozialdemokratischen Fraktion und von Nationalrat

Albert Sigrist (fdp Zürich) in unverbindlichere Postulate
umzuwandeln.

Wie es in der schriftlichen Stellungnahme des Bundesrates
heisst, hat das EMD Ende 1977 eine Arbeitsgruppe mit der
Ausarbeitung neuer Bestimmungen beauftragt. Es werde in Aussicht
genommen, den unbewaffneten Militärdienst im Bundesgesetz
über die Militärorganisation zu verankern. Zurzeit ist dieser

Dienst lediglich in einer Verordnung geregelt. Für die
Behandlung von Gesuchen um waffenlosen Militärdienst soll das
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren angewendet werden.
Dabei soll für derartige - vor oder nach der Rekrutenschule
gestellten Gesuche - ein mindestens zweistufiges Verfahren
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(Beschwerde) eingeführt werden. "Anderseits ist aber auch zu
bedenken, dass durch die Neuregelung des unbewaffneten
Militärdienstes die Wehrgerechtigkeit nicht beeinträchtigt werden
darf. Auch das Wehrpotential muss gewahrt bleiben", fügt der
Bundesrat hinzu.

***************

50. EIPG. SCHÜTZENFEST IN LUZERN

Programm für den Ehrenwettkampf der Auslandschweizer
Schützen vom 16. Juli 1979 in Luzern.

Der Schützensektion des
Schweizer-Vereins im
Fürstentum Liechtenstein
wünschen wir zur
Teilnahme am Ehrenwettkampf
recht guten Erfolg.

Ab 07.30 Uhr Abgabe der Leihwaffen und Gehörschutzgeräte
beim Schiesstand "Zihlmatt" Allmend Luzern

Ab 08.00 Uhr Beginn des Wettkampfes nach Reglement des Ehren-
wettkampfes für Auslandschweizer SChützen vom
2.11.1978

12.00 Uhr Schluss des Schiessens
13.30 Uhr Gemeinsames Bankett in der Festhalle, Allemend

Luzern
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